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Über Speeddating 
zur Gebäudesanierung
Ein Forschungsteam hat einen Prozess entwickelt, bei dem auf Initiative der 
öffentlichen Hand Eigentümerinnen und Eigentümer erneuerungsbedürftiger 
Liegenschaften mit Sanierungsfachleuten in Kontakt kommen.

Kann die Sanierungsrate erhöht wer-
den, wenn Gemeinden auf die Unter-
stützung von Fachleuten für energeti-
sche Sanierung zurückgreifen? Dieser 
Frage ging ein Forschungsprojekt der 
Beratungsunternehmen Intep – Integ-
rale Planung GmbH (Zürich) und Wein-
mann Energies S. A. (Echallens) nach. 
«In unserem Projekt ging es insbeson-
dere um die Frage, mit welchen Formen 
von Kommunikation und Partizipation 
sich Eigentümerinnen und Eigentümer 
von Einfamilienhäusern zu einer Sanie-
rung bewegen lassen», sagt Projektlei-
ter Christian Schmid. «Diese weichen 
Faktoren sind zentral, denn erst wenn 
diese Bereitschaft zu einer Sanierung 
besteht, kann die technische Aufgabe, 
ein Sanierungskonzept zu erstellen, 
überhaupt angepackt werden.»

In fünf Schritten zur Sanierung
Ziel des Projekts war die Entwicklung 
und praktische Erprobung eines Prozes-
ses, mit dem Gemeinden Gebäudeei-
gentümerinnen und -eigentümer zu ei-
ner Sanierung bewegen können. Der 
sogenannte SAN-CH-Prozess basiert 
auf einem Vorgehen, das die Energie-
forschung Stadt Zürich entwickelt hat 
und im vorliegenden Projekt zu einer 
Mustervorlage für alle Schweizer Ge-
meinden weiterentwickelt werden 
sollte. Die Arbeiten wurden unter ande-
rem vom Bundesamt für Energie unter-
stützt.
Der SAN-CH-Prozess umfasst fünf 
Schritte: Erstens ermittelt die Gemeinde 
durch Auswertung von Registern und 
weiteren Informationsquellen Gebäude 
mit grossem Sanierungsbedarf. Zwei-

tens sucht die Gemeinde Sanierungs-
sachverständige (Energieberaterinnen 
und Energieberater, Architektinnen und 
Architekten, Fachpersonen von Ener-
gieversorgern, Bauunternehmen oder 
Heizungs-/Lüftungs-/Klimafirmen) und 
motiviert sie für eine unentgeltliche 
Mitarbeit bei einer Sanierungsbera-
tung. 
Im dritten Schritt fragt die Gemeinde 
Eigentümerinnen und Eigentümer be-
sonders sanierungsbedürftiger Liegen-
schaften schriftlich wegen der Teil-
nahme an einem Vermittlungsanlass 
zur Sanierungsberatung an. Der Ver-
mittlungsanlass – Schritt vier – besteht 
aus einem fünfminütigen Speedda-
ting-Kennenlerngespräch zwischen der 
Gebäudeeigentümerin oder dem Ge-
bäudeeigentümer und einer Sanie-
rungsberaterin oder einem Sanierungs-
berater, gegebenenfalls unterstützt 
durch sachkundige Gemeindevertrete-
rinnen oder Gemeindevertreter. Wenn 
sich der Eigentümer oder die Eigentü-
merin und die Sanierungsberaterin 
oder der Sanierungsberater inhaltlich 
und persönlich verstehen, erarbeiten 
sie im fünften Schritt ein energetisches 
Sanierungsgrobkonzept, das anschlie-
ssend umgesetzt wird.

Eine Sanierung auf 100 Gebäude
Der SAN-CH-Prozess wurde in fünf 
Schweizer Gemeinden von Januar 2021 
bis Juni 2023 testweise umgesetzt. Mit 
dabei waren die Städte Baden (AG) und 
Winterthur (ZH), die Gemeinde Glarus 
sowie die beiden Genfer Vorortsge-
meinden Bernex und Confignon – finan-
ziell unterstützt durch die Stadt Baden, 
die Gemeinde Glarus, den Kanton Genf 
und die Stadtwerke Winterthur. Das 
Vorgehen bei der Umsetzung des Pro-
zesses wurde jeweils den lokalen Be-
sonderheiten angepasst. Ziel war, Er-
fahrungen zu gewinnen, die auf andere 
Gemeinden und Städte übertragbar 
sind.
Die Projektteams in den fünf beteiligten 
Gemeinden identifizierten insgesamt 
rund 3000 stark sanierungsbedürftige 
Gebäude und luden deren Eigentü-

In Winterthur stammten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des SAN-CH-Prozesses aus 
dem Unions- und dem Rosenbergquartier. Bild: zvg/BFE-Schlussbericht SAN-CH
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merinnen bzw. Eigentümer zu einem 
Vermittlungsanlass ein. 242 Hauseigen-
tümer (acht Prozent) folgten der Einla-
dung. Als diese einige Monate nach 
dem Vermittlungsanlass befragt wur-
den, hatte gut jeder Zehnte ein Sanie-
rungsprojekt in Angriff genommen. 
Unter dem Strich entschied sich somit 
rund ein Prozent der kontaktierten Per-
sonen für eine energetische Sanierung. 
Vor diesem Hintergrund bescheinigen 
die Studienautorinnen und -autoren 
dem SAN-CH-Prozess im Projekt-
schlussbericht eine positive Wirkung: 
«Eigentümerinnen und Eigentümer, die 
mit Fachleuten vernetzt waren, haben 
deutlich häufiger ein Sanierungsanlie-
gen vorangetrieben als solche ohne 
diese Vernetzung.»

Leitfaden für Gemeinden
Die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler haben verschiedene Hemm-
nisse identifiziert, die der Umsetzung 
von Sanierungen bisher entgegenste-
hen und die künftig mit geeigneten 
Massnahmen überwunden werden 
könnten:
• Da die Sanierungsbereitschaft bei den 
Eigentümerinnen und Eigentümern un-
terschiedlich stark ausgeprägt ist, sollte 
darauf geachtet werden, dass Informa-
tionsangebote und die ausgewählten 
Sanierungsfachleute auf den jeweiligen 

Stand der Sanierungsbereitschaft zuge-
schnitten sind. 
• Um Enttäuschung und Frustration bei 

Eigentümerinnen und Eigentümern 
zu vermeiden, sollte in der Projekt-
kommunikation «eine gute Balance 
zwischen Aktivierung und Anerken-
nung der Schwierigkeiten» gefunden 
werden, wie das SAN-CH-Team fest-
hält.

• Städte und Gemeinden, die einen 
SAN-CH-Prozess durchführen, müs-
sen sich mit dem Umstand auseinan-
dersetzen, dass Eigentümerinnen und 
Eigentümer Behörden wie Bewilli-
gungs  behörden oder die Denkmal-
pflege mitunter als Verhinderer wahr-
nehmen.

• Die bestehenden Energieberatungen 
decken die Bedürfnisse der Eigentü-
merinnen und Eigentümer bei Abklä-
rung und Vorplanung von Sanierun-
gen noch nicht wie gewünscht ab. 
Neue Fördermodelle unter Einbezug 
bezahlter Sanierungsfachleute könn-
ten weiterhelfen.

• • Wenn die Adressdaten von Gebäu-
den mit hohem Sanierungsbedarf 
nicht verfügbar sind, müssen gege-
benenfalls alternative Wege gefun-
den werden, um Personen mit sanie-
rungsbedürftigen Gebäuden anzu-
sprechen. 

Für Gemeinden, die den SAN-CH-Pro-
zess durchführen wollen, hat das Pro-
jektteam einen Leitfaden unter dem 
Titel «Sanieren beschleunigen – Leitfa-
den für eine höhere Sanierungsrate» 
erarbeitet. «Wir möchten die Gemein-
den ermutigen, solche Prozesse durch-
zuführen und sich damit als Akteure für 
nachhaltige Entwicklung zu profilie-
ren», sagt Christian Schmid. Dieser An-
satz habe gegenüber allgemeinen Info-
veranstaltungen den Vorteil, dass sich 
Eigentümerinnen und Eigentümer mit 
einer grundsätzlichen Sanierungs-
bereitschaft bei ihren individuellen 
 Bedürfnissen abholen liessen und Sa-
nierungsfachleute frühzeitig miteinbe-
zogen werden könnten, hält Schmid 
fest.

Benedikt Vogel
Im Auftrag des Bundesamts  

für Energie (BFE)

Weiterführende Links im 
Online-Artikel: 
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Die Stadt Baden (AG) hat aus dem Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) und weiteren Datenquellen für alle Gebäude einen Sanie-
rungsindex errechnet, der den Sanierungsbedarf eines Gebäudes zum Ausdruck bringt.


